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Beschluss:

„Der Rat der Stadt wird gebeten zu beschließen:

1. Die Haushaltssatzung 2016 (Anlage 1) mit

a) dem Haushaltsplan 2016 einschließlich Stellenplan und Investitionsprogramm 2015 
– 2019

b) den Haushaltsplänen 2016 einschließlich Stellenübersichten und 
Investitionsprogramm 2015 – 2019 für

- die Sonderrechnung Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement
- die Sonderrechnung Stadtentwässerung und
- die Sonderrechnung Abfallwirtschaft

c) dem Haushaltsplan 2016 des Sondervermögens „Pensionsfonds der Stadt 
Braunschweig"

wird entsprechend den Beschlussempfehlungen des Finanz- und Personalausschusses 
und den während der Sitzung gefassten Empfehlungen des Verwaltungsausschusses 
zusammen mit den während der Haushaltslesung angenommenen Anträgen 
beschlossen.

2. Die finanzunwirksamen Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte werden 
entsprechend den Beschlussempfehlungen des Finanz- und Personalausschusses und 
den während der Sitzung gefassten Empfehlungen des Verwaltungsausschusses 
zusammen mit den während der Haushaltslesung angenommenen Anträgen 
beschlossen.

3. Die Änderungsvorschläge der Verwaltung zu Wesentlichen Produkten und Maßnahmen 
in einzelnen Teilhaushalten werden entsprechend den Beschlussempfehlungen des 
Finanz- und Personalausschusses beschlossen (Anlage 3).

4. Aus den 75 am besten bewerteten Einwohnervorschlägen zum Bürgerhaushalt werden 
aus dem Themenbereich ÖPNV die Bürgervorschläge Nr. 2, 16, 27 und 40 sowie aus 
dem Themenbereich Fuß- und Radverkehr die Bürgervorschläge Nr. 15, 18, 20, 24 und 
37 inhaltlich aufgegriffen und im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 
bzw. hierfür im Wirtschaftsplan der Braunschweiger Verkehrs-GmbH vorhandener Mittel 
unter Berücksichtigung bestehender Prioritäten umgesetzt (Abschnitt A).
Für die bereits umgesetzten bzw. in Umsetzung befindlichen Vorschläge (Abschnitt C 



der Anlage 2.6.1) ist die Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel nicht erforderlich.

Die unter Abschnitt B der Anlage 2.6.1 aufgeführten Vorschläge werden auf Grund des 
Ergebnisses der Vorberatung in den Fachausschüssen und im Finanz- und 
Personalausschuss abgelehnt.

Für die übrigen Top 75-Vorschläge (Abschnitt D) werden keine zusätzlichen 
Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Verwaltung wird gebeten, die Inhalte dieser 
Vorschläge bei Bearbeitung der jeweiligen Themen zu würdigen und in die Entscheidung 
mit einfließen zu lassen.

Die Verwaltung wird beauftragt, ein Konzept zu entwickeln, wie der Bürgerhaushalt auf 
ein vom Haushaltsplanverfahren zeitlich unabhängiges Verfahren umgestellt werden 
kann.

5. Die Verwaltung wird ermächtigt, die sich aus den vorstehenden Beschlusspunkten und 
der Aufteilung der Personalaufwendungen ergebenden Veränderungen im Enddruck des 
Haushaltsplanes 2016 auf die Teilhaushalte einschließlich der Produktdarstellung zu 
übertragen.

6.1 Der Entwurf der Haushaltssatzung 2016 wird in § 6 folgendermaßen erweitert:

„Innerhalb der Produkte zur Betreuung von Flüchtlingen und unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlingen gelten die Sach- und Personalkosten als gegenseitig 
deckungsfähig."

6.2  Die Richtlinie des Rates gemäß § 58 Abs. 1 NKomVG zur Auslegung des Begriffes 
„Geschäfte der laufenden Verwaltung“ wird unter lit. g) um folgenden Satz 2 ergänzt:

"Die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im 
Zusammenhang mit Flüchtlingsangelegenheiten ist bis zu einer Wertgrenze von 150.000 
Euro im Einzelfall ein Geschäft der laufenden Verwaltung."



Sachverhalt:

In seiner Sitzung am 15. März 2016 hat der Verwaltungsausschuss die Vorlage Nr. 16-01697 
„Haushaltssatzung 2016 der Stadt Braunschweig“ in der Fassung der 1. Ergänzung Nr. 
16-01697-01 inkl. aller dort aufgeführten Stellen dem Rat zur Beschlussfassung empfohlen.

Damit hat der Verwaltungsausschuss abweichend zum Finanz- und Personalausschuss 
auch empfohlen, 2 Stellen Entgeltgruppe E 11 (die 1. Ergänzung enthielt unter Nummer 2.1 
fälschlicherweise die Angabe E 13), davon 1 befristet, in der Pressestelle zum Aufbau einer 
Betreuungsstruktur in den sozialen Medien zu schaffen. Die zusätzlich einzuplanenden 
Aufwendungen betragen anteilig 56.000 € für 2016 und 113.000 € ab 2017. Diese 
Personalkosten sind in dem beigefügten aktualisierten Entwurf der Haushaltssatzung 2016 
berücksichtigt.

Somit ergeben sich die folgenden Gesamtergebnisse:

Ergebnishaushalt:

2016 2017 2018 2019

Jahresergebnis in Mio. € -15,0 -20,4 -11,2 -25,9

Überschussrücklage in Mio. € 170,2 149,8 138,6 112,8

Finanzhaushalt:

2016 2017 2018 2019

Finanzmittelveränderung in Mio. € -48,8 -48,2 -23,5 -33,6
Zahlungsmittelbestand am Ende 
des Haushaltsjahres (rund) in Mio. € 28,4 -19,8 -43,3 -76,9

 

Geiger

Anlage/n:

Anlage 1 Entwurf der Haushaltssatzung 2016 (Stand 2. Ergänzung)



Haushaltssatzung der Stadt Braunschweig 

für das Haushaltsjahr 2016 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat 
der Stadt Braunschweig in der Sitzung am 15. März 2016 folgende Haushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2016 beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 758.771.448 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 

 
772.615.145 Euro 

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 755.000 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  755.000 Euro 
   
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 738.491.750 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

 
729.370.800 Euro 

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 15.812.100 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 

 
92.520.100 Euro 

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 41.238.700 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 16.863.700 Euro 
   
festgesetzt. 
 

 

Nachrichtlich: Gesamtbetrag 

– der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 

– der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 

 
795.542.550 Euro 
838.754.600 Euro 

 
 

§ 1 a 
 
Der Haushaltsplan der Sonderrechnung des Fachbereiches Hochbau und Gebäudemanagement für 
das Haushaltsjahr 2016 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 71.420.200 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 

 
71.889.900 Euro 

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf   0 Euro 
   
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 71.420.200 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

 
71.780.400 Euro 

   



 2 

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 

 
344.200 Euro 

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
   
festgesetzt. 
 

 

Nachrichtlich: Gesamtbetrag 

– der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 

– der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 

 
71.420.200 Euro 
72.124.600 Euro 

 
 

 

Der Haushaltsplan der Sonderrechnung Stadtentwässerung für das Haushaltsjahr 2016 wird 
 

1. im Ergebnishaushalt 
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 63.252.000 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 

 
64.347.800 Euro 

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  1.064.000 Euro 
   
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 51.242.500 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

 
58.308.800 Euro 

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 

 
673.000 Euro 

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
   
festgesetzt. 
 

 

Nachrichtlich: Gesamtbetrag 

– der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 

– der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 

 
51.242.500 Euro 
58.981.800 Euro 

 
 
Der Haushaltsplan der Sonderrechnung Abfallwirtschaft für das Haushaltsjahr 2016 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 41.232.700 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 

 
41.564.300 Euro 

1.3 der außerordentlichen Erträge auf   0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  0 Euro 
   
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 40.124.200 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

 
45.494.900 Euro 

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0  Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 

 
321.000 Euro 
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2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0  Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 51.400 Euro 
   
festgesetzt. 
 

 

Nachrichtlich: Gesamtbetrag 

– der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 

– der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 

 
40.124.200 Euro 
45.867.300 Euro 

 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf  33.367.100 Euro festgesetzt. 
 

§ 2 a 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für die Sonderrechnung des 
Fachbereiches Hochbau und Gebäudemanagement nicht veranschlagt. 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für die Sonderrechnung 
Stadtentwässerung nicht veranschlagt. 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für die Sonderrechnung Ab-
fallwirtschaft nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 
 

55.371.800 Euro 
 
festgesetzt. 
 

§ 3 a 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden für die Sonderrechnung des Fachbereiches Hochbau und Ge-
bäudemanagement nicht veranschlagt. 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden für die Sonderrechnung Stadtentwässerung nicht veranschlagt. 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden für die Sonderrechnung Abfallwirtschaft nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000.000 Euro festgesetzt. 

 
§ 4 a 

 
In der Sonderrechnung des Fachbereiches Hochbau und Gebäudemanagement werden Liquiditäts-
kredite nicht beansprucht. 
 
In der Sonderrechnung Stadtentwässerung werden Liquiditätskredite nicht beansprucht. 
 
In der Sonderrechnung Abfallwirtschaft werden Liquiditätskredite nicht beansprucht. 
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§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festge-
setzt: 
 
1. Grundsteuer 
 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)   320 v. H. 

 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)    500 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer    450 v. H. 
 
 

§ 6 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und über- und außerplanmäßige Ver-
pflichtungsermächtigungen sind im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG bzw. § 119 Abs. 5 NKomVG un-
erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 50.000 Euro nicht übersteigen. Davon abweichend 
sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Flüchtlin-
gen unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 150.000 Euro nicht übersteigen.  
 
Ferner sind als nicht erheblich anzusehen, Beträge (unbegrenzt), 
 

 die der Verrechnung zwischen den Teilhaushalten dienen, 
 

 die wirtschaftlich durchlaufend sind, 
 

 die auf Grund von Aufgabenverlagerungen und der Ausgliederung von Aufgaben aus dem Haus-
halt zu haushaltsneutralen Umsetzungen von Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen 
und Auszahlungen zwischen den Teilhaushalten führen, 
 

 die der Verwendung zweckgebundener Erträge und Einzahlungen dienen, 
 

 die der Rückzahlung von Zuweisungen dienen, 
 

 die zur Deckung von Kosten der Geldbeschaffung, zur Tilgung von Darlehen oder für abschluss-
technische Buchungen notwendig sind, 
 

 die der Auflösung von Deckungsreserven dienen. 
 
Innerhalb der Produkte zur Betreuung von Flüchtlingen und unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 
gelten die Sach- und Personalkosten als gegenseitig deckungsfähig. 
 
 
 
Braunschweig, den 15. März 2016 
 
 
Der Oberbürgermeister 
 
 
 
 Siegel 
 
___________________________________ 
Markurth 
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